
VERFAHRENSVERMERKE

•	 Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat am 
04.02.2021 die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnbebau-
ung „In der Großgass““ beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am 10.12.2022 ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

						    

(Marc Speicher)

•	 Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig beteiligt (§  3 
Abs. 1 BauGB). Den BürgerInnen wurde eine Frist 
bis zum 03.02.2023 zur Stellungnahme einge-
räumt.

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung 
berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 
07.12.2022 frühzeitig beteiligt und demgemäß 
von der Planung unterrichtet und um Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach 
§  2 Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§  4 
Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
03.02.2023 zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat in sei-
ner Sitzung am 14.03.2024 die Anpassung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes be-
schlossen sowie den Entwurf gebilligt und die 
Veröffentlichung des Bebauungsplanes „Wohn-
bebauung „In der Großgass““ im Internet be-
schlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom 08.04.2024 bis einschließlich 10.05.2024 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten (§  3 Abs.  2 
BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche Ausle-
gung statt.

•	 Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffent-
lichungsfrist von jedermann elektronisch per 
Mail, oder bei Bedarf schriftlich oder zur Nieder-
schrift abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können, am 30.03.2024 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 02.04.2024 von der Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum 10.05.2024 zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Während der Veröffentlichung im Internet / Aus-
legung gingen seitens  der Öffentlichkeit, Behör-
den und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Stadtrat am __.__.____.

•	 Aufgrund der im Rahmen der Beteiligung ein-
gegangenen Stellungnahmen wurde der Entwurf 
des Bebauungsplans überarbeitet und ergänzt.

•	 Der Stadtrat hat den überarbeiteten Entwurf in 
seiner Sitzung am __.__.____ gebilligt und die 
erneute Veröffentlichung des Bebauungsplanes 
im Internet, inklusive einer erneuten Auslegung 
beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 
BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B), der Begründung sowie dem Umweltbe-
richt, wurde in der Zeit vom __.__.____ bis ein-

schließlich __.__.____ erneut im Internet veröf-
fentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen 
bereitgehalten  (§  13a BauGB i.V.m. §  3 Abs. 2 
BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB). Zusätzlich fand 
eine erneute öffentliche Auslegung statt.

•	 Ort und Dauer der erneuten Veröffentlichung im 
Internet und der erneuten Auslegung wurden 
mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während 
der Veröffentlichungsfrist von jedermann elekt-
ronisch per Mail, oder bei Bedarf schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben werden können und 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§  3 
Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der erneuten 
Veröffentlichung im Internet / Auslegung elektro-
nisch benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a 
Abs. 3 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Während der erneuten elektronischen Beteili-
gung, Veröffentlichung im Internet / Auslegung 
gingen seitens der Öffentlichkeit, der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Nachbargemeinden Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 6 BauGB).

•	 Der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis hat am 
__.__.____ den Bebauungsplan „Wohnbebau-
ung „In der Großgass““ als Satzung beschlossen 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B), der Begründung und dem dazugehörigen 
Umweltbericht.

•	 Der Bebauungsplan „Wohnbebauung „In der 
Großgass““ wird hiermit als Satzung ausgefer-
tigt.

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

						    

(Marc Speicher)

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Wohnbebauung „In der Großgass““, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung und dem 
Umweltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Saarlouis, den __.__.____

Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis

						    

(Marc Speicher)
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GRUNDFLÄCHENZAHL
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(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)
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BAUWEISE / HAUSFORM; HIER: EINZELHÄUSER
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VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
PARKPLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER FUSS- 
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VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR ENTSORGUNGSANLAGEN; HIER: MÜLLSAMMELPLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB) 

FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG
(§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 

ÖG ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE MIT DER ZWECKBESTIMMUNG PARKANLAGE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 
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(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 
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UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB) 
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TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch 
Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die 
Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte ent-
sprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, 
dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße 
(Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.
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Ausgleichsfläche 2 (Gem. Lisdorf, Flur 16, jeweils Teilflächen der Nrn. 51/2, 52/3, 263/52, 264/53, 
54, 55, und 56 

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 2; Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Wohnbebauung In der Großgass“ Stadtteil Roden

Ausgleichsfläche 3 (Gem. Fraulautern, Flur 1, jeweils Teilflächen der Nrn. 4/3 und 2/3)

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 3; Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Wohnbebauung In der Großgass“ Stadtteil Roden
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PLANGEBIET

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 
2025  (BGBl. 2025 I Nr. 189).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Februar 2025 (Amtsbl. I S. 369_2).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 04. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 
1087).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Artikel 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuord-
nung des saarländischen Denkmalschutzes und 
der saarländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert 
durch Artikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezem-
ber 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 09. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBI. 2024 I Nr. 323).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz - 
(SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch Artikel 162 des Ge-
setzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

•	 Satzung zum Schutz von Bäumen in der Kreis-
stadt Saarlouis (Baumschutzsatzung) vom 
30.03.1995, in Kraft getreten am 01.01.2001, 
Art. 13 der Euro-Anpassungssatzung vom 
27.09.2001, in Kraft getreten am 01.01.2002.

•	 Freiflächengestaltungssatzung der Kreisstadt 
Saarlouis vom 14. Oktober 2021, in Kraft getre-
ten am 14. November 2021.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
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KOMPENSATIONSMASSNAHME

Ausgleichsfläche 1: Gem. Lisdorf, Flur 21, Nrn. 486/88 und 487/88 (Teil)

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 1; Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Wohnbebauung In der Großgass“ Stadtteil Roden
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 24.06.2025


